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Evakuationsübungen – Merkblatt 
 
Evakuierungspläne für Gebäude funktionieren nur, wenn die Betroffenen regelmässig 
instruiert werden, und die Evakuation des Gebäudes geübt wird. Für die 
Rettungskräfte ist es wichtig, dass die Hauseigentümer ihre Verantwortung 
wahrnehmen und die Übungen regelmässig durchführen. 
Das Polizeidepartement wird jährlich mehr als 50 Mal angefragt, ob eine Mitwirkung 
an solchen Übungen möglich sei. Der dadurch entstehende grosse Aufwand hat uns 
veranlasst, folgende Punkte festzuhalten: 
 

 Die Verantwortung für die Durchführung von Instruktionen und 
Evakuierungsübungen liegt beim Hauseigentümer 

 Evakuierungsübungen sind nur sinnvoll, wenn vorgängig die Bewohner des 
Hauses instruiert worden sind. 

 Bevor grosse Gebäude ganz geräumt werden, sollte das mitwirkende 
Personal durch Teilevakuationen auf die Übung vorbereitet werden. 

 Das Mitwirken von Einsatzeinheiten der Feuerwehr, Sanität und Polizei bei 
Evakuierungsübungen ist nicht sinnvoll, da die Evakuierungsorganisation und 
nicht die Einsatzdienste geschult werden soll. 

 Wichtig ist eine funktionierende Schnittstelle zwischen dem Evakuierungsleiter 
des Gebäudes und dem Einsatzleiter der Rettungsdienste. 

 
Das Polizeidepartement bietet folgende Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
Evakuierungsübungen an: 
 

 Beratung durch die Sicherheitsberater des AZ Rohwiesen bei der Erstellung 
von Evakuierungsplänen. (Mit konkretem Auftrag des Hauseigentümers) 

 Beratung bei der Planung von Evakuierungsübungen 

 Teilnahme an Evakuierungsübungen als Beobachter 

 Teilnahme an Evakuierungsübungen mit einem Einsatzleiter von Schutz & 
Rettung Zürich, jedoch erst, nachdem eine Instruktion der Betroffenen und ein 
Teilevakuation stattgefunden haben. 

 Eine Mitwirkung von Einsatzkräften mit Fahrzeugen ist in der Regel nicht 
vorgesehen weil sie auf den Übungserfolg keinen Einfluss hat. 

 
 
Weiter Auskünfte erhalten Sie: 
 
Schutz & Rettung 
Alex Handke 
Westrasse 4 
Postfach 
8036 Zürich 
 
Telefon 
 044 4 112 112 

oder Schutz & Rettung 
Peter Hofstetter 
Weststrasse 4 
Postfach 
8036 Zürich 
 
Telefon 
044 4 112 408 

 Stadtpolizei 
Dominic Roos 
Amtshaus 1 
Bahnhofquai 3 
8001 Zürich 
 
Telefon 
044 4 117 117 

 


